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Bilanz zum 31. Dezember 2020
Aktiva

31.12.2020 31.12.2019
€ €

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 4,633.04 0.00

4,633.04 0.00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 4,687.67 8,010.00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76,178.14 93,541.56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 590,486.86 2,983,846.66

671,352.67 3,085,398.22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 47,346.50 46,002.38

723,332.21 3,131,400.60
Passiva

31.12.2020 31.12.2019
€ €

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25,000.00 25,000.00
II. Kapitalrücklage 3,855,000.00 6,255,000.00
III. Verlustvortrag -3,382,689.59 -3,462,872.88
IV. Jahresüberschuss 43,054.55 80,183.29

540,364.96 2,897,310.41
B. Rückstellungen 159,674.11 212,526.24
C. Verbindlichkeiten 23,293.14 21,563.95

723,332.21 3,131,400.60

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
1. Allgemeine Angaben

Solar Frontier Europe GmbH

Grünwald

Rechnungslegung/

Finanzberichte

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020
bis zum 31.12.2020

10.08.2021

Name Bereich Information V.-Datum
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Die Solar Frontier Europe GmbH mit Sitz Grünwald ist eine kleine Kapitalgesellschaft
i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft ist
eingetragen im Handelsregister B unter
der Nummer 184850 beim Amtsgericht München.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften
des Handelsgesetzbuches
(HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die
Gesellschaft hat diverse größenabhängige
Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 in Anspruch
genommen
(HGB § 274a, §288, § 326 Abs. 1) und hat auf eine Prüfung des Jahresabschlusses durch
einen Abschlussprüfer
verzichtet (§316 Abs. 1 HGB).

Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in § 266 Abs. l, 2 und 3 HGB vorgesehenen
Gliederungsschema.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren
gegliedert und wird gemäß § 326
Abs. 1 HGB nicht offengelegt. Die größenabhängigen
Erleichterungen wurden auch bei der Erstellung des Anhanges entsprechend
angewendet
(§ 274a und 326 Abs. 1 HGB).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung
angesetzt. Außerplanmäßige
Abschreibungen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung
vorgenommen. Der Abschreibungszeitraum richtet sich nach
der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer zwischen 3 und 23 Jahren. Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
mit Einzelanschaffungskosten im Gegenwert bis zu EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs
voll abgeschrieben.

Die Waren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen am Stichtag angesetzt.
Soweit ein Marktpreis nicht
festzustellen ist, wurde auf den niedrigeren beizulegenden
Zeitwert am Bilanzstichtag abgeschrieben.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nennwerten.
Erkennbaren Einzelrisiken wird durch
entsprechende Wertberichtigung Rechnung getragen
und auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert am Bilanzstichtag
abgeschrieben.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Aufwendungen für eine bestimmte Zeit
nach dem Bilanzstichtag, die vor dem
Bilanzstichtag gezahlt wurden.

Aktive latente Steuern wurden in Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB
nicht angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verpflichtungen
ab und entsprechen den Beträgen des
voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Alle Rückstellungen
haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Kurzfristige Forderungen, Verbindlichkeiten und Darlehen sowie Guthaben bei Kreditinstituten
in fremder Währung werden mit dem
Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.
Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird der
Devisenkassamittelkurs nur
verwendet, soweit dies dem Niederstwert- bzw. Imparitätsprinzip entspricht.

3. Angaben zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen beträgt T€ 5 (Vorjahr T€ 0).

3.2. Umlaufvermögen

Die Vorräte betreffen Waren im Wert von T€ 5 (Vorjahr T€ 8).

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände belaufen sich auf T€ 76 (Vorjahr
T€ 94) und haben eine Restlaufzeit von bis
zu einem Jahr.

3.3. Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen neben Steuer- und Garantierückstellungen auch sonstige
Rückstellungen für u.a. Beratungskosten.

3.4. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es wurden keine Sicherheiten für die Verbindlichkeiten gewährt.

4. Sonstige Angaben

4.1. Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl

Im Durchschnitt waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 3 Arbeitnehmer (2019: 3) beschäftigt.

4.2. Haftungsverhältnisse

Zum Stichtag bestehen Haftungsverhältnisse aus eingegangenen Garantiebürgschaften
in Höhe von T€ 40 (Vorjahr T€ 540). Mit
einer Inanspruchnahme ist aus derzeitiger
Sicht nicht zu rechnen, weil die Verbindlichkeiten gemäß der Unternehmensplanung
bedient
werden können.

4.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Mietverpflichtungen in Höhe von
T€ 6, alle fällig innerhalb eines Jahres.

4.4. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2020 bestellt:
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― Herr René Le Houcq

― Bis 31.03.2020: Herr Takuro Watanabe

― Ab 01.04.2020: Herr Kazuya Okuno
Aufgrund der Anwendung der Ausnahmeregelung des § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Nennung
der Geschäftsführerbezüge.

4.5. Konzernzugehörigkeit

Alleinige Gesellschafterin war per 31.12.2020 die RS Renewables K. K. mit Sitz in
2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-
8321, Japan. Sie stellt einen Konzernabschluss
für den kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Der Konzernabschluss ist bei der oben
eingegebenen Adresse erhältlich.

 

Grünwald, 30. März 2021

Solar Frontier Europe GmbH

Geschäftsführung

Kazuya Okuno, Geschäftsführer

René Le Houcq, Geschäftsführer


